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Günter Herzog, Osternoher Straße 2, 90482 Nürnberg 

An  
alle Löschzugführer und deren Stellvertreter 
der FF Nürnberg 
 
 
Betreff: Dienstanweisung 2017/1 

Hier: Jugendliche im Einsatz 
 
         Nürnberg, den 22.10.2017 
 
Das BayFwG sieht zwar vor, dass jugendliche Feuerwehrangehörige im Alter zwischen 
dem 16. und dem vollendetem 18. Lebensjahr mit abgeschlossener Grundausbildung 
außerhalb des Gefahrenbereichs eingesetzt werden dürfen, dennoch gibt es hier 
erhebliche Einschränkungen. 
 
Grundsätzlich steht die körperliche und seelische Gesundheit des Jugendlichen im 
Vordergrund. 
 
Bei Einsätzen (und sinngemäß auch für Übungen zu den betreffenden Szenarien), in 
denen ein Gefahrenbereich nicht eindeutig abgegrenzt werden kann oder bei denen 
körperliche oder seelische Gefährdung für den Jugendlichen besteht, dürfen Jugendliche 
nicht eingesetzt werden! 
 
 
Hierzu gehören besonders Einsätze mit folgenden Stichworten: 
 
 - Technische Hilfeleistung bei Unfällen mit Schienen-, Wasser- oder Luftfahrzeugen; 
 - Einsätze an oder auf Gewässern, auf Bundesautobahnen und auf Verkehrs- 
   flughäfen; 
 - Tragehilfe (Jugendliche dürfen nicht mehr als 20 kg tragen!); 
 - Personen- oder Vermisstensuche (Kann schnell zur Leichenbergung werden!); 
 - Einsätze mit Explosionsgefahr; 
 - Einsätze nach Terrorereignissen oder bei besonderen Bedrohungslagen. 
 
 
 
 
 
Günter Herzog 
Kommandant 


